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Im schweizerischen Bildungssystem ist politisch geregelt, welche öffentlichen Institutionen 
zum universitären Hochschulbereich gehören. Eine inhaltliche Definition von «universitär» 
resp. «Universität» fehlt jedoch zur Zeit. Mit diesem Manko sieht sich das OAQ in seiner 
täglichen Arbeit konfrontiert, vor allem bei den Akkreditierungsverfahren im universitären 
Hochschulbereich, zu denen sowohl öffentliche als auch private Institutionen zugelassen 
sind. 

Das OAQ führte deshalb im Auftrag der SUK eine Umfrage durch, welche Kriterien erfüllt 
sein müssen, um von einer «Universität» sprechen zu können. Befragt wurden 
Funktionsvertreterinnen und -vertreter aus dem höheren Bildungsbereich. Der vorliegende 
Bericht dokumentiert die Resultate. 

Die Umfrage brachte bei allen Antworten klare Mehrheiten hervor. Die Resultate zeigen 
deutlich eine bewahrende Tendenz. Die universitäre Hochschule entspricht nach wie vor 
einer klassischen europäischen Universität nach humboldtschem Zuschnitt, die an der 
Einheit von Lehre und Forschung festhält; reine Lehr- oder Forschungsuniversitäten sind 
kaum denkbar. Sie weist eine gewisse Mindestgrösse und Vielfalt auf, wenn auch in 
beträchtlichen Variationen. 
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Es gehört zu den Hauptaufgaben des Organs für Akkreditierung und Qualitätssicherung der 
schweizerischen Hochschulen (OAQ), Akkreditierungsverfahren für universitäre Institutionen 
und Studiengänge durchzuführen. Dieses Angebot richtet sich sowohl an öffentliche als auch 
an private universitäre Institutionen.1  

Welche öffentlichen Institutionen “universitär” sind, d.h. zum universitären Hochschulbereich 
gehören, ist im schweizerischen Bildungssystem politisch geregelt, nämlich die kantonalen 
Universitäten, der ETH-Bereich sowie weitere beitragsberechtigte universitäre Institute.2 
Nicht zum öffentlichen universitären Hochschulbereich gehören private Institutionen, sie 
können jedoch eine Akkreditierung beantragen. Die privaten Gesuchsteller müssen sich erst 
einer Vorprüfung unterziehen, wo im Wesentlichen überprüft wird, ob der universitäre 
Anspruch der entsprechenden Institution gerechtfertigt ist oder nicht, ob sie “über 
Bildungsangebote auf universitärem Niveau verfügt”.3 

In den Akkreditierungsrichtlinien der Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) vom 16. 
Oktober 2003 wird freilich im Einzelnen nicht verbindlich festgelegt, was “universitär” genau 
bedeutet. Allgemein fehlt in der Schweiz (aber auch international) zur Zeit eine inhaltliche 
Definition des Begriffs “Universität”. 

Angesichts dieser Situation und der Probleme, die sich daraus insbesondere im Umgang mit 
privaten Antragstellern ergeben, erteilte die SUK im Frühjahr 2004 dem OAQ den Auftrag, 
eine Positionierung in der Frage vorzunehmen, welche Kriterien inhaltlich erfüllt sein 
müssen, um von “universitär”  resp. “Universität” sprechen zu können. Aus Sicht des OAQ 
sind die erwarteten Ergebnisse relevant bei der Behandlung der Akkreditierungsgesuche 
und Interpretation der Resultate; für die SUK liegt die Relevanz in einem Beitrag zur 
Diskussion um das neue Hochschulgesetz. 
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Die universitären Hochschulen in der Schweiz entsprechen nach offizieller Darstellung durch 
das Staatsekretariat für Bildung und Forschung (SBF) alle “mehr oder weniger dem 
klassischen Bild einer europäischen Universität”. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in 
Forschung und Lehre tätig sind und ein breites Studienangebot vorweisen.4 Diese 

                                                      

1  Vgl. die “Richtlinien für die Akkreditierung im universitären Hochschulbereich in der Schweiz”, Art. 2, 1. 
2  Siehe den Länderbericht für die OECD “Länderexamen der nationalen Bildungspolitiken. Tertiäre Bildungspolitik 

der Schweiz”, hrsg. von der Gruppe für Wissenschaft und Forschung, 2004, S. 48–49: “Der universitäre 
Hochschulbereich der Schweiz kennt drei verschiedene Arten von Bildungsinstitutionen, nämlich die kantonalen 
Universitäten, den Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen sowie die anderen universitären 
Institutionen.” UFG, Art. 3 Begriffe, 1: “Der Begriff Hochschulen umfasst universitäre Hochschulen (kantonale 
Universitäten, Eidgenössische Technische Hochschulen [ETH] sowie beitragsberechtigte Universitätsinstitutionen) 
und Fachhochschulen.”  

3  Vgl. die “Richtlinien für die Akkreditierung im universitären Hochschulbereich in der Schweiz”, Art. 12, Ziff. 3 lit. a: 
“Sie ist eine juristische Person, die über Bildungsangebote auf universitärem Niveau verfügt.” 

4  Vgl. die Website des Staatssekretariats für Bildung und Forschung (SBF), www.sbf.admin.ch/htm/bildung/study-
ch-d.html: “Alle 12 universitären Hochschulen entsprechen mehr oder weniger dem klassischen Bild einer 
europäischen Universität. Sie sind in Lehre und Forschung tätig und bieten in der Regel ein breites Angebot von 
Studien innerhalb der Fakultäten Recht und Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften 
und Geistes- und Sozialwissenschaften.”  
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Kurzcharakterisierung bezieht sich auf eine relativ heterogene Gruppe von Institutionen, die 
von den grossen, traditionsreichen “Volluniversitäten” über die Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen und die Wirtschaftshochschule St. Gallen bis hin zu den neu 
gegründeten kleineren Universitäten im Tessin und in Luzern reichen.5 

Vergleicht man auf Gesetzesebene die universitären Hochschulen mit den 
Fachhochschulen, die ebenfalls zum Hochschulbereich gehören, so zeichnen sich Erstere 
dadurch aus, dass sie im Gesetz als eigene Rechtspersönlichkeiten definiert sind. 
Fachhochschulen dagegen stehen unter Bundeskompetenz und werden von den Kantonen 
geführt. Ein weiterer gesetzlich verankerter Punkt ist die Wissenschaftsfreiheit, die Freiheit 
der wissenschaftlichen Lehre und Forschung. Sie wird in der Bundesverfassung als 
Grundrecht aufgeführt (Art. 20) und in den einzelnen Universitätsgesetzen und im ETH-
Gesetz wiederholt. Universitäten vermitteln eine wissenschaftliche Bildung, die die 
Grundlage für die Ausübung von akademischen Tätigkeiten bereitstellt. Die Universitäten 
resp. ihre Fakultäten sind ausserdem befugt, akademische Titel zu verleihen. 
Demgegenüber bauen Fachhochschulen grundsätzlich auf einer beruflichen 
Grundausbildung auf und bereiten durch praxisorientierte Studiengänge auf berufliche 
Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
erfordern.6 

Tabelle I fasst gemeinsame Charakteristika der schweizerischen Universitäten zusammen 
und zeigt gewisse Eigenheiten auf. Die Informationen basieren auf den kantonalen 
Universitätsgesetzen und dem Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen. Es wird deutlich, dass die besagten Einrichtungen einige Übereinstimmungen 
aufweisen, die aus ihnen erst universitäre Institutionen machen. Dies geht insbesondere aus 
der Analyse der kantonalen Universitätsgesetze hervor, die in den Grundzügen vergleichbar 
sind, obwohl sie unabhängig voneinander und zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. 

                                                      

5 Ein differenzierteres Bild und im Ansatz eine inhaltliche Definition zeichnet der “Bericht über die Neuordnung der 
schweizerischen Hochschullandschaft” der Projektgruppe Bund-Kantone Hochschullandschaft 2008 vom 5. 
August 2004 im entsprechenden Kapitel 1.1.1 Zum Selbstverständnis der Universitäten (S. 9–10). Die 
Ausführungen beziehen sich wesentlich auf ein Papier der CRUS ”Verstärkung der universitären Bildung –
 Erneuerung der Lehre und des Lernens “ vom 18. Februar 2002. 

6  Vgl. das Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) vom 4. Oktober 1991 
(Stand am 9. Dezember 2003) (414.110). Als Beispiele für kantonale Universitätsgesetze vgl.: Gesetz über die 
Universität Basel (Universitätsgesetz) vom 8. November 1995; Loi sur l’université de Genève (Loi sur l’Université) 
du 26 mai 1973; Luzern: Gesetz über die universitäre Hochschulbildung (Universitätsgesetz) vom 17. Januar 
2000; Loi sur l’université de Neuchâtel (Loi sur l’Université) du 26 juin 1996; Tessin: Legge sull’Università della 
Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (del 3 ottobre 1995); Gesetz 
über die Universität Zürich (vom 15. März 1998); Leitbild der Universität Zürich. Für die Fachhochschulen das 
Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz, FHSG), Änderung vom 17. Dezember 2004 
(414.71); Kanton Zürich: Gesetz über die Fachhochschulen und die Höheren Fachschulen (Fachhochschulgesetz) 
(vom 27. September 1998). 
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Basel � � �  �   � 

Bern � �   �  � � 

Freiburg � � �   � � � 

Genf � � � � �  � � 

Lausanne � � � � �  � � 

Luzern � � � � �  � � 

Neuenburg � � � � �  � � 

St. Gallen � � � � �   � 

Tessin � � � �  �   

Zürich � � �   � � � 

ETHZ/EPFL � � � � �  � � 

 Quellen: Kantonale Universitätsgesetze und das Bundesgesetz über die Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen 
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– Welches sind die Charakteristika einer universitären Hochschule?  
– Welche Typen einer universitären Hochschule sind denkbar (Volluniversitäten, 

Spartenuniversitäten, reine Lehr-/Forschungsuniversitäten)? 
– Inwiefern unterscheiden sich universitäre Hochschulen und Fachhochschulen? 

Das vorliegende Projekt will anhand einer Umfrage bei Funktionsvertreterinnen und -
vertretern aus dem höheren Bildungsbereich erste Antworten zu diesen Fragen finden. Die 
Resultate können zur Generierung von vertiefenden Forschungsfragen und Hypothesen 
herangezogen werden, die dann allenfalls in Nachfolgeuntersuchungen behandelt werden. 
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Um in nützlicher Frist zu ersten Resultaten zu gelangen, entschied sich das OAQ, eine 
empirische Untersuchung mit primär quantitativem Charakter durchzuführen. Hierzu wurde 
ein Interviewleitfaden in der Form eines Fragebogens (vgl. Anhang) erarbeitet, der als Basis 
für eine telefonische Befragung von 45 ausgewählten Vertreterinnen und Vertretern des 
höheren Bildungsbereichs dienen sollte (siehe auch Kap. 2.3). 

Die ausgewählten Personen erhielten den Fragebogen mit einem Begleitbrief per Post 
zugeschickt. Sie wurden daraufhin kontaktiert, um einen Termin für das Telefoninterview zu 
vereinbaren. Die Interviews wurden durch die OAQ-Mitarbeitenden je nach Bedarf in 
Deutsch oder Französisch geführt. 

Die Erwartung des OAQ war es, dass die Teilnehmenden den Fragebogen im Voraus 
gelesen hatten, so dass es sich bei dem Telefoninterview im Wesentlichen um das 
“gemeinsame Ausfüllen” handelte. Das OAQ war bestrebt, den zeitlichen Aufwand für die 
Befragten möglichst gering zu halten; die Interviewdauer (die auch im Begleitbrief 
angegeben wurde) wurde auf 15 Minuten geschätzt. Diese Kürze des Gesprächs war dem 
gewählten quantitativen Ansatz angemessen, schloss jedoch von Anfang an eine qualitative 
Untersuchung aus.  
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Auf der Grundlage der vorliegenden Universitätsgesetze und Leitbilder der schweizerischen 
Universitäten wurden im Fragebogen mögliche Charakteristika einer universitären 
Hochschule aufgelistet. 

'���&������

Der Fragebogen ist in drei Teilen aufgebaut.  

In Frage 1 werden Kriterien genannt, die für eine universitäre Hochschule typisch oder 
definierend sind. Sie sind in vier thematische Gruppen eingeteilt (A: Bildung und Abschlüsse 
– B: Forschung – C: Autonomie und rechtlicher Status – D: Kooperationen und 
gesellschaftlicher Nutzen). Auf einer Bewertungsskala von 1 (unbedeutend) bis 5 
(unabdingbar) kann die Wichtigkeit der jeweiligen Aussage beurteilt werden.  

Die Fragen 2 und 3 nehmen Bezug auf Frage 1, indem nach der Bedeutung einzelner der 
dort aufgeführten Kriterien für die Unterscheidung zwischen Universitäten und universitären 
Institutionen einerseits und zwischen universitären Hochschulen und Fachhochschulen resp. 
höheren Fachschulen andererseits gefragt wird. 

Die Fragen 4 bis 13 thematisieren Einzelaspekte von universitären Hochschulen. Sie können 
jeweils mit “ja” oder “nein” oder aber mit “weiss nicht” beantwortet werden.  

Jede Teilfrage des Fragebogens bietet Gelegenheit zu weiteren Bemerkungen. An die 
Fragen ist die Rubrik “Anmerkungen zum Interviewleitfaden” angefügt. Abschliessend wird 
nach Vorschlägen für weitere Institutionen / Behörden / Organisationen oder Einzelpersonen  
gefragt, die in die Umfrage einbezogen werden müssten.  
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In einer Pilotphase wurde der Fragebogen mit fünf universitären Vertreterinnen und 
Vertretern erprobt und daraufhin geringfügig verändert. 
 
Die Befragung wurde im Januar / Februar 2005 durchgeführt und beschränkte sich auf die 
Schweiz. Bei den befragten Personen handelte es sich um Funktionsinhaberinnen und -
inhaber aus den Bereichen Politik (kantonale Bildungsdirektionen, EDK, SDK), Verwaltung 
(SBF, BBW, BBT, EFK), Hochschulen (Leitung, Lehrkörper, Studierende, Organisationen: 
ETH-Rat, CRUS, CUSO, KFH, SKPH), nationale Wissenschaftsorganisationen (SNF, 
SWTR, SAGW, SATW, SANW, CEST) sowie um Expertinnen und Experten aus dem 
höheren Bildungsbereich und Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft. 
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Von den insgesamt 45 angeschriebenen Personen nahmen 37 an der Befragung teil. Die 
Dauer der Interviews reichte von 5 Minuten bis zu einer Stunde, wobei eine Mehrheit bei 15 
bis 20 Minuten lag. Zwei der Befragten schickten den Fragebogen direkt ausgefüllt zurück. 

Die Befragung stiess insgesamt auf Interesse und die Kommentare zum Interviewleitfaden 
sind in der Mehrzahl positiv. So wird dem Fragebogen attestiert, er decke alles ab, sei gut 
aufgebaut, klar und deutlich und treffe die wesentlichen Punkte sehr angemessen. Er wird 
als ein gutes Mittel betrachtet, um sich diesem Themenbereich anzunähern. 

Kritische Bemerkungen betreffen die Art der Fragestellung, der etwa mangelnde 
Eindeutigkeit vorgeworfen wird oder dass sie zu suggestiv sei. Auch wird moniert, die 
Absicht des Leitfadens sei nicht ganz klar. Eine Extremposition nimmt jener 
Wirtschaftsvertreter ein, der meint, die ganze Umfrage habe etwas Rückwärtsgewandtes 
und ziele an den eigentlichen Fragen und Problemen eher vorbei. Inhaltlich gesehen gibt die 
Unterscheidung zwischen Universitäten und Fachhochschulen Anlass zu abschliessenden 
Kommentaren. Sei es, dass mehrfach beanstandet wird, die Abgrenzung zwischen diesen 
beiden Hochschultypen sei zuwenig deutlich thematisiert; sei es, dass unterstrichen wird, es 
handle sich hierbei um den zentralen Punkt in dem zur Diskussion stehenden Themenfeld.  
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Wie in der Tabelle II ersichtlich wird, ist grundsätzlich eine grosse Zustimmung zu den 
“klassischen” Merkmalen einer Universität nach humboldtschem Zuschnitt festzustellen 
(Frage 1 des Fragebogens). Auf der Skala von 1 (unbedeutend) bis 5 (unabdingbar) wird 
unter den Kriterien mit einem Wert von mehr als 4.5 am meisten Gewicht darauf gelegt, dass 
eine Universität sowohl Lehre wie auch Forschung betreibt (Wert 4.9) und dass die Freiheit 
von Forschung und Lehre gewährleistet ist (Wert 4.9).  
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eingeschätzt. Ebenfalls weit oben in der Rangliste fungiert die Verantwortung, die die 
Hochschule in Lehre und Forschung gegenüber der Gesellschaft trägt (Wert 4.7). Weitere 
wichtige Kriterien, die für eine Universität typisch oder definierend sind, sind die Verleihung 
von Titeln auf allen akademischen Stufen, die Qualifikation des Lehrkörpers, die 
Grundlagenforschung sowie der autonome Rechtsstatus (alle Wert 4.6). 

Dagegen wird es als weniger wichtig – d.h. Kriterien mit einem Wert von weniger als 4.0 – 
erachtet, dass die Universität wissenschaftliche Weiterbildung anbietet oder 
Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringt (Wert 3.9). Am Schluss der Liste schliesslich 
rangiert der Anspruch, eine Universität habe über ein breit gefächertes Studienangebot zu 
verfügen (Wert 3.7).
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Tabelle III zeigt die Antworten auf die folgende Frage: “Gelten Ihrer Meinung nach alle in 
Abschnitt 1 genannten Kriterien sowohl für so genannte Volluniversitäten als auch für 
universitäre Institutionen? Falls nicht, welche Kriterien gelten nur für Universitäten / nur für 
universitäre Institutionen?” (Frage 2)  
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Eine Minderheit der Befragten ist der Auffassung, dass alle Kriterien für alle universitären 
Hochschulen gelten (5 Nennungen). Unter den Kriterien, die typisch für Volluniversitäten 
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sind, ragt an der Spitze das breit gefächerte Studienangebot (12 Nennungen) und die 
Verleihung von Titeln auf allen akademischen Stufen (11 Nennungen) heraus. Mit einem 
gewissen Abstand folgen Lehre und Forschung (6 Nennungen) und die 
Grundlagenforschung (6 Nennungen). Dass das breit gefächerte Studienangebot am 
stärksten gewichtet wird, während es in der Bewertung von Frage 1 am Schluss liegt, ist kein 
Widerspruch. Es beweist nur, dass die Befragten differenziert antworteten und zwischen 
Universitäten und universitären Institutionen mit Bedacht unterschieden. 

“Spartenuniversitäten” (Bsp. St. Gallen) sollten nach Meinung eines Universitätsrektors nicht 
die Regel werden. Dagegen vertritt etwa der Präsident einer Hochschulorganisation die 
Meinung, eine Spezialisierung sei notwendig, beispielsweise bei der Titelverleihung: der 
Bachelor könnte dem Markt überlassen werden, während der Master den Universitäten 
vorbehalten bliebe. 

Bezogen auf kleinere Universitäten und universitäre Institutionen meinen mehrere der 
Befragten, dass die Zusammenarbeit mit anderen und grösseren Institutionen entscheidend 
sei. Ein Wirtschaftsvertreter weist die Unterscheidung zwischen Universitäten und 
universitären Institutionen grundsätzlich zurück und fordert dagegen einen diversifizierten 
Hochschulmarkt mit verschiedenen Typen von Institutionen. Die Hochschulen sollten sich 
ein eigenes Profil verleihen, um sich im Markt zu positionieren (Forschungsuniversität, 
Lehruniversität). So könnten etwa die Universitäten von Luzern und Neuenburg gut nur als 
Lehruniversitäten funktionieren.  

Tabelle IV stellt die Antworten auf die folgende Frage dar: “Welche der in Abschnitt 1 
genannten Kriterien sind die wichtigsten für die Unterscheidung zwischen einer universitären 
Hochschule und anderen Institutionen im höheren Bildungsbereich (Fachhochschulen, 
höhere Fachschulen/Berufsschulen)? Bitte nennen Sie die 3 wichtigsten 
Unterscheidungskriterien.” (Frage 3) Bei dieser Frage steht die Unterscheidung zwischen 
universitären Hochschulen und Fachhochschulen im Vordergrund . Das meist genannte 
Unterscheidungskriterium zugunsten der universitären Hochschulen ist die 
Grundlagenforschung (21 Nennungen), gefolgt von der Titelverleihung auf allen 
akademischen Stufen (19 Nennungen). Weitere genannte universitätsspezifische Kriterien 
sind die wissenschaftliche Bildung (11 Nennungen) und die Verbindung von Lehre und 
Forschung (11 Nennungen).  
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Eine kleine Minderheit meint, eine Unterscheidung sei nicht notwendig (3 Nennungen). Nach 
Meinung des Präsidenten einer nationalen Wissenschaftsorganisation ist der Unterschied 
zwischen Universitäten und Fachhochschulen bereits jetzt minim. In Zukunft, so ein Vertreter 
der Verwaltung, werde es nur noch “gut” oder “schlecht” als Unterscheidungskriterium 
zwischen einzelnen Institutionen geben.  
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Im letzten Teil des Fragebogens werden einerseits Einzelaspekte von Frage 1 und 
andererseits zusätzliche Aspekte angesprochen (Fragen 4 bis 13). Dabei zeichnen sich bei 
allen Fragen deutliche Ja- oder Nein-Mehrheiten ab (Tabelle V). 

Die meisten Befragten sind der Meinung (33), für die Anerkennung von privaten und 
öffentlichen Hochschulen in der Schweiz sollten die gleichen Anerkennungskriterien gelten 
(Frage 4). Ein Vertreter der Verwaltung will seine zustimmende Antwort freilich 
einschränken, indem er gewisse Unterscheidungen in der Gewichtung von Lehre und 
Forschung sowie in der Finanzierung fordert. Von Seiten der Studentenschaft wird verlangt, 
dass Bildungspolitik Sache des Staates sei und keinesfalls Privaten überlassen werden 
dürfe; die Präsidentin einer Wissenschaftsorganisation weist zudem auf den “service public” 
hin, den öffentliche Universitäten im Gegensatz zu privaten zu leisten hätten. 

Verschiedene Fragen betreffen limitierte Funktionen und Aufgaben von universitären 
Hochschulen (Fragen 5 bis 9). Sie werden alle deutlich verneint, was im Einklang mit den 
Bewertungen bei Frage 1 steht. 
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Beim Thema der beschränkten Titelvergabe durch eine universitäre Hochschule (Frage 67) 
geben mehrere der Befragten ihrer Überzeugung Ausdruck, dass gerade die Titelverleihung 
auf allen Ebenen ein definierendes Element der Universität sei. Für einen 
Hochschulexperten wäre dagegen eine gewisse Beschränkung (Vergabe von Bachelor und 
Master, kein Doktor) denkbar, wenn der Anschluss strukturell gesichert ist. Dass eine 
Universität nicht in allen Bereichen alles anbietet, erachtet der Generalsekretär einer 
universitären Organisation als sehr sinnvoll, kann sich aber eine generelle Beschränkung 
nicht vorstellen. Dagegen ist für einen Vertreter der Verwaltung eine Universität, die nur 
Weiterbildung betreibt, gut denkbar; faktisch sei dies bei der Schweizerischen Zentralstelle 
für die Weiterbildung von Mittelschullehrpersonen (WBZ) bereits der Fall. Gewisse Befragte 
halten es für möglich, dass eine universitäre Hochschule in einem genau umrissenen Gebiet 
nur Weiterbildungsabschlüsse anbietet. Zwei der Befragten unterscheiden zwischen 
Volluniversitäten und universitären Institutionen, indem sie für Letztere alle drei Teilfragen 
bejahen. 

Eine reine Forschungsuniversität (Frage 7) kann sich die grosse Mehrheit der Befragten 
nicht vorstellen (34). Wie aus den zusätzlichen Bemerkungen hervorgeht, spiegelt sich in 
dieser Haltung die Vorstellung der klassischen Universität, die auf der Einheit von Forschung 
und Lehre aufbaut (siehe auch die Antworten zu Frage 1). Für die reine Forschung wird auf 
entsprechende Forschungsanstalten verwiesen, wie sie in der Schweiz im ETH-Bereich 
existieren, oder allgemein auf universitäre Institutionen. 

Ein zentraler Bereich ist die Grundlagenforschung. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der 
Definition einer Universität und ist das meist genannte Kriterium, um eine universitäre 
Hochschule von einer Fachhochschule zu unterscheiden. Dementsprechend ist es für die 
meisten Befragten (29) nicht denkbar, dass eine universitäre Hochschule keine 
Grundlagenforschung betreibt (Frage 9). Freilich wird an den verschiedenen Stellen, an 
denen im Fragebogen die Grundlagenforschung zur Sprache kommt, auch mehrfach die 
Definitionsproblematik resp. die schwierige Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung 
und angewandter Forschung angesprochen. Der Präsident einer Hochschulorganisation 
schliesslich konstatiert, dass der Grundlagenforschung in der politischen Realität in der 
Schweiz eine grössere Bedeutung beigemessen werde als in der aktuellen 
Wissenschaftsdiskussion. 

Die Mehrheit der Befragten (27) lehnt es ab, dass der Unterricht einer universitären 
Hochschule ausschliesslich auf der Basis von E-Learning oder Distance-Learning 
durchgeführt wird (Frage 10). Diese ablehnende Haltung bezieht sich allerdings auf die 
“ausschliessliche” Formulierung der Frage, wogegen sich mehrere für einen gemischten 
Unterricht aussprechen. Der Rektor einer Universität betont, dass seine Ablehnung nicht 
konservativ gemeint sei, dass aber eine Universität keine Informationsmaschine sei. Die 
Bedeutung des persönlichen Kontaktes und der Konfrontation zwischen Lehrenden und 
Lernenden wird denn auch von mehreren Seiten betont. Ein Vertreter der Verwaltung 
beantwortet die Frage positiv, fordert aber ein Mindestmass an Präsenzunterricht. 
Unabhängig davon, ob die Frage mit Ja oder Nein beantwortet wird, eignen sich nach 
Ansicht einiger bestimmte Studienrichtungen besser als andere für einen solchen Unterricht. 

                                                      

7  Teilfrage 6a, nur Bachelor: 28 Nein; 6b, nur Bachelor/Master: 24 Nein; 6c, nur Weiterbildungsabschlüsse: 30 
Nein. 


